
 

 

Gemeinde Oberdorf Nr. 217/26 
 

 

 

 

 

E I N L A D U N G 

Z U R 
 

 

 

E I N W O H N E R G E M E I N D E V E R S A M M L U N G 

vom Montag, 16. März 2026, um 19.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle der Primarschule Oberdorf 

 

 

 

Traktanden: 
 

1) Genehmigung Protokoll Einwohnergemeindeversammlung vom 04.12.2025 
 

2) Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission – Bericht zur Verwendung des Bei-
trages der Gemeinde Oberdorf BL an den Fussballclub Oberdorf BL 

 

3) Investitionsbeitrag über CHF 290‘000.00 inkl. MwSt. für den Ersatz Kunstrasen und 
Arealanpassung z’Hof 

 

4) Planungskredit über CHF 250‘000.00 inkl. MwSt. für den Umbau des Verwaltungs-

gebäudes und der Primarschulliegenschaften  
 

5) Erheblicherklärung selbständiger Antrag Gemeindegesetz § 68 – Verkauf Parzelle 
1400 Kindergarten Talweg 

 

6) Verschiedenes 
  

 
 DER GEMEINDERAT 
 

 

 

Das Mitteilungsblatt mit den detaillierten Erläuterungen kann auf der Gemeindeverwaltung ein-

zeln oder als Abo bezogen werden. Ausserdem kann es auf unserer Homepage heruntergela-

den werden: https://www.oberdorf.bl.ch/politik/gemeindeversammlung 
 

Sie erreichen uns unter: Tel. 061 965 90 90 oder info@oberdorf.bl.ch 

 

 

 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die an der Einwohnergemeindeversammlung eine eigene 

Präsentation zu einem Geschäft vorstellen möchten, bringen bitte ihren eigenen Laptop 

(HDMI-Anschluss) mit. 

https://www.oberdorf.bl.ch/politik/gemeindeversammlung
mailto:info@oberdorf.bl.ch
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Zu Traktandum Nr. 1 der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. März 2026  

 
 

1. Genehmigung Protokoll Einwohnergemeindeversammlung vom 04.12.2025 
 

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom Donnerstag, 04.12.2025 um 19.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle der Primarschule Oberdorf 

 

Auszug aus dem Detailprotokoll: 

 

1. Genehmigung Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 15.10.2025 

 Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 15.10.2025 wird mit grossem 

Mehr bei 5 Enthaltungen genehmigt und der Verfasserin verdankt.  

 

 Traktandenliste 

 Der Gemeinderat zieht das Traktandum 6 - Fusion des «Forstbetriebsverbands Dottlen-

berg» mit dem «Zweckverband Forstbetrieb Frenkentäler» zum «Zweckverband Forstre-

vier Frenkentäler» und Auflösung des «Forstbetriebsverband Dottlenberg» zurück. 

 

2. Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2030 

 Die Versammlung nimmt den Aufgaben- und Finanzplan 2026 – 2030 zur Kenntnis. 

 

3. Genehmigung Budget 2026  

 Der Antrag aus der Versammlung, den Steuerfuss natürliche Personen um 2 % zu erhö-

hen, wird mit 1 : 45 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. 

 

 Die Versammlung genehmigt das Budget 2026 mit folgenden Ansätzen für die Gemein-

desteuern und unter dem Hinweis auf den Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprü-

fungskommission mit 46 : 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen: 

 - Steuerfuss natürliche Personen: 65 % der Staatssteuer 

 - Steuerfuss juristische Personen (Ertrags- und Kapitalsteuer) 55 % der Staatssteuern  

 

4. Totalrevision Reglement über das Halten von Hunden 

 Die Versammlung genehmigt die Totalrevision des Reglements über das Halten von Hun-
den mit 47 : 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 

 
5. Nachtragskredit Projektierung neues Wasserwerk z’Hof über CHF 40'000.00 exkl. 

MwSt. und neuer Projektierungskredit neues Wasserwerk z’Hof über CHF 15'000.00 

exkl. MwSt. 

  

 Dem Antrag aus der Versammlung, den Ablauf des Geschäftes «Projektierung neues 

Wasserwerk z’Hof» gemäss § 99 Abs. 3 des Gemeindegesetzes (SGS 180) an die Ge-

schäfts- und Rechnungsprüfungskommission zur Prüfung zu überweisen, wird mit  

31 : 0 bei 13 Enthaltungen zugestimmt. 

  

 Antrag 1 

 Die Versammlung genehmigt den Nachtragskredit für die Projektierung neues Wasser-

werk z’Hof über CHF 40'000.00 exkl. MwSt. mit 39 : 4 Stimmen bei 6 Enthaltungen. 
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 Der Antrag aus der Versammlung, dass der neue Projektierungskredit zurückzuweisen ist, 

bis die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Niederdorf dem Investitionsbei-

trag (Rahmenkredit) an das neue Wasserwerk z’Hof zugestimmt hat, wird mit  

5 : 38 Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt. 

 

 Der Antrag aus der Versammlung, dass der neue Projektierungskredit nur für die Variante 

B genehmigt werden soll, wird mit 16 : 25 bei 7 Enthaltungen abgelehnt. 

 

 Antrag 2 

 Die Versammlung genehmigt den neuen Projektierungskredit gemäss Variante A und B 

für die Redimensionierung des neuen Wasserwerks z’Hof über CHF 15'000.00  

exkl. MwSt. mit 34 : 7 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 
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Zu Traktandum Nr. 2 der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. März 2026 

 
 

2. Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission - Bericht zur Verwendung 

des Beitrages der Gemeinde Oberdorf BL an den Fussballclub Oberdorf BL 
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ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Bericht 

der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission zur Verwendung des Bei-

trags der Gemeinde Oberdorf BL an den Fussballclub Oberdorf BL zur Kenntnis 

zu nehmen. 
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Zu Traktandum Nr. 3 der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. März 2026 

 
 

3. Investitionsbeitrag über CHF 290‘000.00 inkl. MwSt. für den Ersatz Kunstrasen 
und Arealanpassung z‘Hof 

 
 

 

Vorgeschichte 

 

An der Einwohnerversammlung vom 5. Dezember 2024 wurde der Investitionsbeitrag von  

CHF 530'000.00 (inkl. MwSt.) für den Ersatz des Kunstrasen z’Hof mit 71 : 64 Stimmen bei 4 

Enthaltungen angenommen. 

 

Gegen diesen Entscheid der Einwohnergemeindeversammlung wurde das Referendum ergrif-

fen. Bei der kommunalen Abstimmung vom 18. Mai 2025 wurde der Investitionsbeitrag mit  

386 Ja zu 508 Nein deutlich abgelehnt.  

 

In der Folge fanden Gespräche zwischen Gemeinderatsvertretern, dem Referendumskomitee 

und dem FC Oberdorf statt. Gleichzeitig fand eine Überprüfung der Verwendung des Beitrages 

gemäss Leistungsvereinbarung in der Höhe von CHF 40'000.00 der Gemeinde Oberdorf an den 

FC Oberdorf statt.  

 

Erkenntnisse: 
 

1) Die heute vorhandenen Verträge und Vereinbarungen widersprechen sich teilweise und 

müssen überarbeitet werden (siehe Bericht der GRPK auf den Seiten 4 - 10 zur Verwen-

dung des Beitrags der Gemeinde Oberdorf BL an den Fussballclub Oberdorf BL). 
 

2) Der Investitionsbeitrag der Gemeinde muss reduziert werden. 
 

3) Die Beiträge anderer (FC Oberdorf, Sponsoren, andere Gemeinden) muss entsprechend 

erhöht werden. 
 

4) Die Finanzierung eines zukünftigen Ersatzes ist bereits jetzt zu planen. 

 

In weiteren Sitzungen wurden diese Themen bearbeitet, wobei auch das Argument der Gleich-

behandlung aller Vereine stark gewichtet wurde. 

  

Obwohl der bis anhin ausbezahlte Pauschalbetrag von CHF 40'000.00 kein Vereinsbeitrag war, 

sondern die Unterhaltskosten decken sollte (analog den Leistungen, welche andere Vereine 

durch die Gemeinde erhalten – Nutzung MZH ohne Miete und Beteiligung am Unterhalt und der 

Reinigung), entstand dennoch der Eindruck einer Ungleichbehandlung gegenüber den anderen 

Vereinen.  

 

Folgende Punkte wurden bearbeitet: 
 

1) Trennung Kosten privater Naturrasen und gemeindeeigener Kunstrasen. 
 

2) Trennung zwischen sportlicher Infrastruktur und Club-Restaurant. 
 

3) Aufgabenteilung zwischen Vereins- und Gemeindeaufgaben. 
 

4) Sinnvolle und pragmatische Nebenkostenverteilung. 
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Bezüglich Gleichbehandlung aller Vereine bleiben folgende Unterschiede zur Nutzung der MZH: 
 

a) Der FC Oberdorf hat Priorität bei der Nutzung der Sportanlage. 
 

b) Der FC Oberdorf übernimmt für die Gemeinde den betrieblichen Unterhalt und die Pflege 

der sportlich relevanten Anlage gegen eine pauschale Entschädigung. 
 

c) Der FC Oberdorf beteiligt sich an den Investitionen für den Kunstrasen. 

 

Während der Gespräche regte das Referendumskomitee an, die Sickerleitungen unter dem 

Kunstrasenfeld zu überprüfen. Ein Augenschein durch den Leiter Bauwesen Reto Lehnen und 

Martin Hofer vom FC Oberdorf hat ergeben, dass diese in einem sehr guten Zustand sind. Der 

Gemeinderat hat trotzdem die Spülung der Leitungen in Auftrag gegeben.  

 

Ergebnisse und weiteres Vorgehen 

Resultat der geführten Gespräche und des regen Austausches ist die neu vorliegende Vorlage 

für den Antrag «Investitionsbeitrag über CHF 290'000.00 inkl. MwSt. für den Ersatz Kunstrasen 

und Arealanpassung z’Hof».  

 

Der Gemeinderat hat zudem folgendes Vorgehen beschlossen: 
 

a) Der FC Oberdorf soll die bestehenden Leistungsvereinbarung an seiner GV im August 

2026 aufheben lassen. 
 

b) An der Einwohnergemeindeversammlung im Oktober wird der aktuelle Dienstbarkeitsver-

trag zur vorzeitigen Aufhebung vorgelegt.  
 

c) Die neue Leistungsvereinbarung wird zur Kenntnis gebracht. 

 

Finanzierung zukünftiger Ersatz 

An der Versammlung vom 5. Dezember 2024 wurden die mangelnden Rückstellungen für den 

heute nötigen Kunstrasenersatz kritisiert. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ist es für 

die Gemeinde Oberdorf aktuell nicht möglich, Vorfinanzierungen zu tätigen. Dazu müsste die 

Rechnung der Gemeinde einen Ertragsüberschuss ausweisen. 

Eine Vorfinanzierung kann somit nur über den FC Oberdorf erfolgen. Eine mögliche Umsetzung 

wird zurzeit zusammen mit den anderen Gemeinden, dem Sportamt und dem Nordwestschwei-

zerischen Fussballverband erarbeitet. An der Einwohnerversammlung im Oktober sollen die Er-

gebnisse präsentiert werden.   

 

 

 

Investitionsbeitrag Ersatz Kunstrasen und Arealanpassung z’Hof 

 

Ausgangslage 

Auf der Sportanlage z'Hof wurde 2007 ein Kunstrasenfeld mit einem mit Gummigranulat verfüll-

ten Kunstrasenteppich erstellt. Ein Kunstrasen hat eine Lebensdauer von ca. 12 bis 15 Jahren. 

Mit seinen 19 Jahren hat das bestehende Kunstrasenfeld seine Lebensdauer deutlich über-

schritten. Die Kunststoffgrashalme sind abgenutzt und lösen sich auf, das Granulat tritt aus und 

die Verletzungsgefahr steigt. Ein Ersatz des Kunstrasenfeldes ist darum zwingend und dringend.  

 

Kunstrasen oder Naturrasen 

Wie bereits beim damaligen Neubau des Kunstrasens im Jahr 2007, sind weiterhin die geologi-

schen und witterungsbedingten Bodenverhältnisse das stärkste Argument für einen Kunstrasen. 

Im Frühling und Herbst sind die Verhältnisse auf z’Hof für die Benutzung eines Naturrasens 

nicht ideal, so dass ein normaler Fussballbetrieb nicht möglich ist. Für die Aufrechterhaltung des  
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sehr grossen Trainings- und Spielbetriebs mit aktuell 2 Aktiv- und 10 Juniorenmannschaften - 

sowie weiteren Teams, welche nicht an einer Meisterschaft teilnehmen - ist auch in Zukunft ein 

Kunstrasen nötig.  

Ein Kunstrasenplatz lohnt sich auch wirtschaftlich. Durch den Einbau des Kunstrasens konnten 

die jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten massiv gesenkt werden. Diese Einsparungen sind 

höher als die jährlichen Amortisations- bzw. Abschreibungskosten für die Investition in einen 

Kunstrasenplatz.  

Wegen der viel höheren Benutzungszeit schneidet der Kunstrasenplatz auch bei einer Kos-

ten/Nutzen-Abwägung deutlich besser ab.  

Darum haben sich der Gemeinderat und der FC Oberdorf darauf geeinigt, den bestehenden 

Kunstrasenplatz durch einen neuen unverfüllten Kunstrasenplatz zu ersetzen.  

 

Projekt 

Innerhalb der Baukommission mit Vertretern des Gemeinderates und des FC Oberdorf wurde 

das Projekt für den Ersatz des Kunstrasenplatzes erarbeitet. Es beinhaltet einen unverfüllten 

Kunstrasen auf einer Dämpfungsschicht aus Kunststoff. Die bestehende Entwässerung kann 

ebenso übernommen werden wie die Beleuchtung und die Umzäunung. 

Mit dem Projekt wird auch der Abstellplatz für die Tore erweitert, damit in Zukunft alle grossen 

und kleinen Tore neben dem Fussballplatz sicher abgestellt werden können.  

Ein weiterer Projektbestandteil ist der Ersatz der beiden Haupttore. 
 

Kostenvoranschlag inkl. MwSt. 
 

Baumeisterarbeiten CHF  130'000.00 

Kunstrasen CHF  380'000.00 

Einrichtungen, Geräte CHF 40'000.00 

Erweiterung Abstellfläche CHF 25'000.00 

Projekt und Bauleitung CHF 30'000.00 

Unvorhergesehenes CHF  10'000.00 

Total Kosten CHF 620'000.00 

 

Finanzierung 

An den Kosten von CHF 620'000.00 beteiligt sich der Kanton mit dem Swisslos-Sportfond mit 

einem zugesicherten Beitrag von CHF 145'000.00. Dieser Beitrag erfolgt nur deshalb, weil der 

FC Oberdorf sowohl für den Betrieb des Fussballplatzes als auch für die Bauherrschaft des  

Projektes verantwortlich zeichnet. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom Januar 

2026 hat der FC Oberdorf eine Beteiligung von CHF 160'000.00 an die Investitionskosten ge-

sprochen. Nach erneuter Anfrage werden sich die umliegenden Gemeinden mit CHF 25'000.00 

an den Investitionskosten beteiligen. 

So verbleiben CHF 290’000.00, welche durch die Gemeinde Oberdorf zu finanzieren sind. 
 

Kostenverteilung inkl. MwSt. 
 

Total Kosten CHF  620'000.00 

Swisslos-Sportfonds CHF  145'000.00 

FC Oberdorf CHF  160'000.00 

Andere Gemeinden CHF 25'000.00 

Gemeinde Oberdorf CHF 290'000.00 

 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, dem  
Investitionsbeitrag von CHF 290‘000.00 inkl. MwSt. für den Ersatz Kunstrasen und 
Arealanpassung z’Hof zuzustimmen. 
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Zu Traktandum Nr. 4 der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. März 2026 

 
 

4. Planungskredit über CHF 250‘000.00 inkl. MwSt. für den Umbau des Verwal-

tungsgebäudes und der Primarschulliegenschaften 

 

Allgemeines 

Der am 26. Februar 2024 von der Einwohnergemeindeversammlung bewilligte Projektierungs-

kredit über CHF 150'000.00 exkl. MwSt. weist noch ca. CHF 90'000.00 exkl. MwSt. aus. Aus 

finanzrechtlichen Gründen kann der bewilligte Projektierungskredit nicht für die Planung des 

Umbaus des Verwaltungsgebäudes und der Primarschulliegenschaften verwendet werden.  Auf 

den im Jahr 2024 bewilligten Projektierungskredit werden keine Ausgaben mehr belastet. 

 

 

Verwaltungsgebäude 

 

Verbindung Alt- und Neubau 

Der Verbindungsbau zwischen dem ursprünglichen Gebäude und dem Anbau aus den späten 

90er Jahren weist trotz wiederholter Reparaturen Wassereinbrüche auf. Das Wasser fliesst teil-

weise durch den Elektroverteilkasten. Dieser Zustand ist sicherheitstechnisch nicht haltbar. Aus-

serdem verliert das Gebäude wegen des Glasbaus im Winter viel Wärme, im Sommer staut sich 

die Hitze. In der heutigen Zeit eine wirtschaftliche und klimatische «Sünde». 

 

Brandschutz und Fluchtwege 

Das Verwaltungsgebäude erfüllt die heutigen Brandschutz- und Fluchtwegebestimmungen 

nicht.  

 

Dachstock Altbau 

Der vom Sozialdienst genutzten Dachstock (südlicher, alter Gebäudeteil) ist schlecht isoliert, 

was einen hohen Energiebedarf sowohl im Winter zum Heizen wie auch im Sommer zur Kühlung 

zur Folge hat, ohne damit schlussendlich ein angenehmes Raumklima zu erreichen.  

 

Schalter Einwohnerkontrolle 

Die  aus Datenschutzgründen nötige Diskretion kann am Schalter der Einwohnerkontrolle nicht 

erfüllt werden. 

 

Raumnutzung Verwaltungsangestellte 

Heute sind bis auf den Leiter Bauwesen alle Mitarbeiterinnen der Verwaltung im Altbau unter-

gebracht. Der Leiter Bauwesen hat seinen Arbeitsplatz im nördlichen Gebäudeteil oberhalb des 

Feuerwehrmagazins. Der direkte und wichtige Austausch zwischen Verwalterin, den Verwal-

tungsangestellten und dem Leiter Bauwesen ist so erschwert. 

 

 

Schulraum Primarschule 

 

MZH/Turnen 

Mit der aktuellen Anzahl an Kindergarten- und Primarschulklassen müssen gewisse Turnstun-

den in die Dreifachhalle der Sekundarschule oder nach Waldenburg ausgelagert werden, um  

die gesetzlichen Vorgaben von drei Turnstunden pro Klasse und Woche zu gewährleisten.  
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Schulraum 

Mit aktuell 12 nötigen Klassenzimmern und Raumbedarf für Abteilungsunterricht, individuelle 

Beschulung, Unterricht für Deutsch als Zweitsprache usw. fehlen der Primarschule aktuell meh-

rere Klassen- oder Halbklassenräume bzw. Gruppenräume.  

 

Brandschutz und Fluchtwege 

Unsere beiden Schulgebäude (Primarschulhaus und Neumattschulhaus) erfüllen nur teilweise 

die heutigen Brandschutz- und Fluchtwegebestimmungen. Je nach Belegung sind im Primar-

schulhaus zwischen 230 und 250 Personen anwesend, im Neumattschulhaus bis rund 100 Per-

sonen.  

 

Unterricht Musikschule 

Durch die höhere Anzahl von Schülerinnen und Schüler hat sich auch der Bedarf der Musik-

schule erhöht. Die Lektionenzahlen sind von 2016 bis heute von ca. 18 auf über 40 gewachsen, 

was unweigerlich einen Mehrbedarf an Raum mit sich bringt.  

 

Vereinszimmer 

Das Vereinszimmer wird heute wegen des beschriebenen Mangels an Räumlichkeiten während 

der Schulzeit durch die Schule benutzt, zu den Randzeiten von der Musikschule, Vereinen und 

für Einwohnerversammlungen von der Gemeinde. Die verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer 

kommen sich öfters gegenseitig in die Quere.  

 

 

Verworfene Lösungen 

 

Neubau für Altbau und Verbindungsbau 

Aufgrund der zu Beginn beschriebenen Mängel und Defizite des Verwaltungsgebäudes, insbe-

sondere im Altbau und im Verbindungsbau, wurde ein Totalersatz in Erwägung gezogen.  
 

Mit einer Kostenschätzung von mehr als CHF 7 Millionen ist ein solcher jedoch für die Gemeinde 

nicht finanzierbar.  

 

An- oder Neubauten Primarschule 

Egal ob An- oder Neubau, die Kosten pro Klassenzimmer belaufen sich in standardisierter Bau-

weise auf rund eine Million Franken. Mit der Holzmodulbauweise sinken die Kosten auf ungefähr 

CHF 500'000.00 bis CHF 650'000.00 pro Klassenzimmer. Eine Bedarfsanalyse hat ergeben, 

dass drei bis vier Klassenzimmer mit zusätzlichen Gruppenräumen die Raumprobleme der 

Schule lösen würde. Langfristig sind sechs Klassenzimmer mit den entsprechend dazugehöri-

gen Gruppenräume das, was den Betrieb der Schule am besten entlastet. 
 

Auch mit der günstigeren Holzmodulbauweise ist ein Neubau eines Gebäudes, ob mit vier (ca. 

CHF 2.2 Mio.) oder sechs (ca. CHF 3.1 Mio.) zusätzlichen Klassenzimmer, für die Gemeinde 

finanziell nicht stemmbar.  

 

 

Fazit 

Alle Nutzerinnen und Nutzer müssen ihre Ansprüche auf ein Minimum beschränken, damit für 

die Gemeinde finanziell tragbare Lösungen möglich werden. Verbesserungen sind unumgäng-

lich und überfällig. Die baulichen Investitionen zur Einhaltung des Brandschutzes und der 

Fluchtwegebestimmungen sind so zu planen, dass die vorhandene Bausubstanz optimal ge-

nutzt werden kann.  
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Die Umsetzung enthält folgende Ansätze 
 

- Umquartierung der Logopädie in Verwaltungsgebäude (nördlicher Gebäudeteil). 
 

- Rückbau der Räumlichkeiten Logopädie, um eine Nutzung im normalen Schulbetrieb zu 

ermöglichen. 
 

- Umnutzung unbenutzter Gebäudeflächen wie Gänge, Kellerräume und allenfalls des still-

gelegten Schnitzelsilos. 
 

- Weitere Nutzung des heutigen Vereinszimmers für den normalen Schulbetrieb. 

 

 

Dokumentationen 

Die Dokumentationen sind auf der Website der Gemeinde (https://www.oberdorf.bl.ch/poli-

tik/gemeindeversammlung) abrufbar.  

 

 

Kostenschätzung  
 

Projekt      Betrag 

Diverse Anpassungen Verwaltungsgebäude Nord   CHF  760'000.00 

Aufstockung Gemeindesaal Nord  CHF 890'000.00 

Realisierung Brandschutz und Fluchtwege 

Rückbau Räumlichkeiten Logopädie 

 CHF 480'000.00 

Diverse Anpassungen MZH  CHF 150'000.00 

Umgebung Neumattschulhaus  CHF 150'000.00 

Total  CHF  2’430'000.00 

(in allen Kostenschätzungen sind 10% Unvorhergesehenes enthalten) 

 

 

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen: 
 

• Einhaltung vorgeschriebener Fluchtwege in allen Gebäuden 

• Einhaltung vorgeschriebene Brandschutzbestimmungen in allen Gebäuden 

• Einbau Alarmierungsmodul in den Schulgebäuden 

• Zwei zusätzliche Schulzimmer für die Schule 

• Nutzung heutiges Vereinszimmer als grosser Gruppenraum für die Schule 

• Optimalere Nutzung MZH durch zusätzliche Umziehräume 

• Einhaltung Behindertengleichstellungsgesetz im MZH-Gebäude 

• Bessere Umgebungsgestaltung für Kindergartenkinder 

• Optimalere Materialdepots für Schule und Hauswartung 

• Mehr Nutzungsfläche für Hauswartung 

• Unterbringung Mittagstisch 

• Sanierung Wassereinbruch Glas-Verbindungsbau Verwaltung 

• Bessere Wärme- und Kältedämmung Glas-Verbindungsbau Verwaltung 

• Bessere Wärme- und Kältedämmung Dachstock Sozialdienst Verwaltung 

• Schalterumbau (Diskretion) 

• Zusammenlegung Verwaltungspersonal im Südteil 

• Logopädie im Verwaltungsgebäude mit Bushaltestelle davor (für andere Gemeinden) 

• Neuer Gemeindesaal und Vereinsraum in der Verwaltung 

• Zusätzliche Möglichkeiten für Musikunterricht 
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Enthalten im Planungskredit 
 

• Detailplanung 

• Ausschreibung 

• Offert-Einholung 

 

Mit einer detaillierten Planung, der Ausschreibung inklusive das Einholung von Offerten können 

die angedachten Lösungen und die Kostenschätzungen überprüft werden.  

 

Beträge Planungskredit 

Gebäude      Betrag 

Verwaltung   CHF  165'000.00 

Schulgebäuden (MZH, Primar- und Neumattschule)  CHF 65'000.00 

Diverses/Unvorhergesehenes  CHF 20'000.00 

Total  CHF  250'000.00 

 

 

 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, dem Pla-

nungskredit über CHF 250‘000 inkl. MwSt. für den Umbau des Verwaltungsgebäu-

des und der Primarschulliegenschaften zuzustimmen. 
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Zu Traktandum Nr. 5 der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. März 2026 

 

 

5. Erheblicherklärung selbständiger Antrag Gemeindegesetz § 68 - Verkauf 
Parzelle 1400 Kindergarten Talweg 

 

Rückblick 

An der Einwohnerversammlung vom 24. Juni 2025 haben die Stimmberechtigten den Verkauf 

der Parzelle 1400 (Kindergarten Talweg) mit 26 Ja und 29 Nein abgelehnt.  

 

Während den Sommermonaten wurde dem Gemeinderat mitgeteilt, dass das Land unterhalb 

der Gemeindeparzelle zwischen dem Mittleren Weg und dem Vogelackerweg verkauft werden 

soll. 

 

Der Gemeinderat hat aufgrund der geänderten Ausgangslage und Thematik den Verkauf noch-

mals auf die Traktandenliste der Einwohnerversammlung vom 15. Oktober 2025 gesetzt. Dem 

Antrag auf Nichteintreten wurde mit 39 Ja und 26 Nein zugestimmt.  

 

Antrag gemäss § 68 Gemeindegesetz (GemG) 

Am 26. Januar 2026 traf auf der Gemeindeverwaltung der Antrag gemäss § 68 GemG ein, dass 

der Verkauf der Parzelle 1400 an einer der nächsten Einwohnerversammlung traktandiert wer-

den soll. Als Grund werden die verpasste Diskussion und der Austausch von Argumenten durch 

den Beschluss auf Nichteintreten genannt. 

 

Vorgehen bei Anträgen gemäss § 68 GemG 

Der Gemeinderat kann eine Vorlage über den Antrag ausarbeiten. Er kann vorerst auch auf die 

Vorlage verzichten und den Antrag an der folgenden Gemeindeversammlung zur Erheblicher-

klärung unterbreiten. 

 

Die Ablehnung an der Einwohnerversammlung am 24. Juni 2025 und der Entscheid auf Nicht-

eintreten an der Einwohnerversammlung vom 15. Oktober 2025 hat der Gemeinderat als Ent-

scheide zu akzeptieren. Aus diesem Grund unterbreitet der Gemeinderat der Einwohnergemein-

deversammlung den Antrag zur Erheblicherklärung. 

 

 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den selbständigen An-

trag gemäss § 68 Gemeindegesetz, dass der Verkauf der Parzelle 1400 erneut zu 

traktandieren ist, als erheblich zu erklären. 
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Zu Traktandum Nr. 6 der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. März 2026 

 

 

6. Verschiedenes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


